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Editorial
Menschen fliehen seit jeher: vor Hunger und Umweltkatastro
phen, vor Krieg und Verfolgung, in das nächste Dorf oder in 
ein anderes Land. Sie wurden aufgenommen oder abgewiesen, 
sie blieben, gingen weiter oder wieder zurück. Im frühneu
zeitlichen Europa war die Gewährung von Asyl und weiteren 
Rechten für Geflüchtete Verhandlungssache. Barmherzigkeit, 
aber auch Nützlichkeitserwägungen – wirtschaftlich, gesell
schaftlich, geopolitisch – spielten dabei eine Rolle. Im 20. Jahr
hundert wurden erste Vereinbarungen auf internationaler Ebe
ne zum Schutz von Flüchtlingen im Rahmen des Völkerbunds 
 geschlossen.

Die sogenannte Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist ein 
Meilenstein in der Geschichte des Flüchtlingsrechts. Ursprüng
lich mit Blick auf die Fluchtbewegungen in Europa im Zuge 
des Zweiten Weltkriegs und dessen Ende konzipiert, wurde der 
Wirkungsbereich des Abkommens mit dem Protokoll über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1967 zeitlich und räumlich 
erweitert. Nicht alle Staaten der Welt haben die Konvention un
terzeichnet und ratifiziert; ein globaler Schutzraum für geflüch
tete Menschen existiert bis heute nicht. 

Kann man aus der Geschichte lernen? In der Debatte um Auf
nahme und Integration von Flüchtlingen in Deutschland wer
den mitunter historische Vergleiche beziehungsweise Analogi
en bemüht, entweder, um vor einer Aufnahme von „zu vielen“ 
Menschen zu warnen, oder, um Empathie und Offenheit für die 
Geflüchteten zu fördern. Ob eine vergleichende Perspektive tat
sächlich trägt und Erkenntnisse für heute bereithält, sollte sorg
fältig geprüft und vorschnelle Schlüsse vermieden werden.

Anne Seibring
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rantieren können. Überhaupt verlangt sie von 
ihnen nicht, vielerlei Rechte sofort zu garan
tieren. Vielmehr erlaubt sie, dass Rechte im 
Laufe der Zeit und mit wachsender Assimila
tion der Flüchtlinge gewährt werden können. 
(…) Es ist daher wichtig, denke ich, zu beto
nen, dass diese Konvention es wert ist, erhal
ten zu bleiben.“ ❙17

Keineswegs zufällig beendet Hathaway sei
ne Ausführungen mit der Forderung, dass die 
Verpflichtung auf Seiten des UNHCR und 
seiner Mitgliedstaaten liegen sollte, zu einer 
der grundlegenden Überlegungen der Gen
fer Flüchtlingskonvention zurückzukehren – 
nämlich derjenigen, nach der „sich aus der 
Gewährung des Asylrechts nicht zumutba
re schwere Belastungen für einzelne Länder 
ergeben können und dass eine befriedigende 
Lösung des Problems, dessen internationa
len Umfang und Charakter die Organisation 
der Vereinten Nationen anerkannt hat, ohne 
internationale Zusammenarbeit unter diesen 
Umständen nicht erreicht werden kann“. ❙18 

Wo also ist derzeit, könnte man fragen, das 
Engagement zur Sicherung der Kernrechte 
von Flüchtlingen mithilfe einer Art interna
tionaler Kooperation zur Lastenteilung zu 
erkennen? Eine nähere Betrachtung der Ur
sprünge der Genfer Flüchtlingskonvention 
bietet einen guten Ausgangspunkt für politi
sche Entscheidungsträger heute.

❙17  Interview with James Hathaway, in: International 
Affairs Forum, 1 (2016) 1, www.iaforum.org/Files/
QNEMHW.pdf (2. 5. 2016).
❙18  Aus der Präambel des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 
(Anm. 2).
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Migration, Flucht und Asyl sind zentrale 
Themen der gegenwärtigen öffentlichen 

Debatte in Deutschland und Europa. Ange
sichts der tagesaktu
ellen Krisenbewälti
gung gerät die histori
sche Tiefendimension 
von Migrationsbewe
gungen dabei oftmals 
aus dem Blick. Waren 
Ostasien und Europa 
am Ende des Zwei
ten Weltkriegs die Re
gionen, von denen die größten Flüchtlings
bewegungen ausgingen, ❙1 so wurden sie seit 
Mitte der 1970er Jahre von der sogenannten 
Dritten Welt, insbesondere Afrika und Asi
en, abgelöst. ❙2 Der sowjetische Einmarsch in 
Afghanistan 1979 und der daran anschlie
ßende, bis 1989 andauernde Krieg lösten den 
weltweit größten Massenexodus einer ein
zelnen Bevölkerungsgruppe nach 1945 aus. 
Mit dem iranischirakischen Krieg stieg die 
Zahl der Flüchtlinge ein weiteres Mal signi
fikant an. Der Nahe und Mittlere Osten ent
wickelte sich somit in den 1980er Jahren zu 
einer der bis heute größten Flüchtlingsregio
nen  weltweit.

Der Beitrag konzentriert sich auf die Dis
kurse, Akteure und Praktiken des globalen 
Flüchtlingsregimes im Kontext des Afghanis
tankriegs, der bis Ende der 1980er Jahre mehr 
als drei Millionen Afghanen nach Pakistan 
und 2,2 Millionen in den Iran fliehen ließ. ❙3 
Der auf dem politikwissenschaftlichen Glo
bal-Governance-Ansatz basierende Begriff 
des internationalen „Flüchtlingsregimes“ ❙4 
fragt erstens nach den impliziten oder expli
ziten Regeln und Normen, denen die unter

http://www.ia-forum.org/Files/QNEMHW.pdf
http://www.ia-forum.org/Files/QNEMHW.pdf
mailto:bressensdorf@ifz-muenchen.de
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schiedlichen Konzepte und Programme der 
Flüchtlingspolitik zugrunde lagen; zweitens 
nach den individuellen, organisationalen und 
staatlichen Akteuren dieses netzwerkartig 
strukturierten Systems auf nationaler, inter
nationaler und transnationaler Ebene; sowie 
drittens nach den Praktiken flüchtlingsbezo
genen Handelns vor Ort. 

Im Folgenden wird zunächst die zeitgenös
sische politische Konstellation im Nahen und 
Mittleren Osten skizziert. Nach einer Analy
se der im Untersuchungszeitraum auf globaler 
Ebene geführten flüchtlingspolitischen Dis
kurse und ihrer normativen Grundlagen wer
den die beteiligten Akteure, ihre Interessen, 
Motive und Strategien herausgearbeitet, um 
anschließend deren politische und humanitä
re Praktiken vor Ort in den Blick zu nehmen.

Der Nahe und Mittlere Osten  
als Krisenregion 

Ende der 1970er Jahre geriet der Nahe und 
Mittlere Osten auf die internationale Tages
ordnung. Ursächlich hierfür waren globale 
und regionale, zum Teil weit zurückreichende 
Konfliktpotenziale: erstens die bipolare Block
struktur der internationalen Beziehungen ent
lang der Trennlinien des Kalten Kriegs; zwei-
tens die Erschließung der Ölquellen in den 
Golfstaaten bei gleichzeitig wachsender ener
giepolitischer Abhängigkeit der westlichen 
Industriestaaten; drittens die Nachwirkungen 
der Entkolonialisierung der nach dem Zweiten 
Weltkrieg unabhängig gewordenen Staaten 
der Region und als eine ihrer wirkmächtigen 
Folgen die Entstehung des sogenannten arabi
schen Nationalismus; und schließlich viertens 
die zunehmende gesellschaftliche und politi

❙1  Vgl. dazu Michael Schwartz, Ethnische „Säube
rungen“ in der Moderne. Globale Wechselwirkungen 
nationalistischer und rassistischer Gewaltpolitik im 
19. und 20. Jahrhundert, München 2013. 
❙2  Vgl. Gil Loescher, Beyond Charity. International 
Cooperation and the Global Refugee Crisis, Oxford 
1993, insb. S. 75–92.
❙3  Vgl. die offiziellen Statistiken des UNHCR, in: 
The Yearbook of the United Nations 1979–1988, 
http://unyearbook.un.org (17. 5. 2016).
❙4  Vgl. Katharina Inhetveen, Die politische Ordnung 
des Flüchtlingslagers. Akteure – Macht – Organi
sation, Bielefeld 2010, S. 17; Laura Barnett, Global 
Governance and the Evolution of the International 
Refugee Regime, in: International Journal of Refugee 
Law, 14 (2002), S. 238–262.

sche Islamisierung weiter Teile des Nahen und 
Mittleren Ostens. Diese verschiedenen Kon
fliktstränge bündelten sich in unterschiedli
cher Intensität in vier Spannungsherden, die 
die Region Ende der 1970er Jahre zu einer der 
bis heute gefährlichsten Krisenregionen der 
Welt werden ließen. 

Als erster dieser Spannungsherde ist der 
israelisch-palästinensische Konflikt zu nen
nen, der sich seit dem Ende des Zweiten Welt
kriegs in mehreren Wellen zu einem langfris
tigen, strukturellen Konflikt entwickelte. ❙5 
Nach dem ersten arabischisraelischen Krieg 
1948/49 hatte die UN das Hilfswerk UNRWA 
(United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees) als temporär konzipiertes, 
jedoch aufgrund der anhaltenden Auseinan
dersetzungen bis heute laufendes Programm 
zur Versorgung der PalästinaFlüchtlinge 
gegründet. ❙6 Als Israel und Ägypten 1978 
schließlich das Abkommen von Camp David 
unterzeichneten, verschoben sich die Kräfte
verhältnisse in der Region radikal. Der ägyp
tische Präsident Anwar asSadat hatte das 
Existenzrecht Israels anerkannt und sich da
mit innerhalb des arabischen Lagers auf Jahr
zehnte hinaus isoliert. Neben Israel war seit
her Ägypten der wichtigste, mit umfassenden 
amerikanischen Waffenlieferungen und Wirt
schaftshilfe unterstützte Verbündete des 
Westens in der Region, zumal der bis dahin 
prowestlich orientierte Iran seit 1979 als Sta
bilisierungsanker ausfiel.

Damit ist bereits der zweite Konfliktherd be
nannt. Mit dem Sturz des Schahs im Frühjahr 
1979 und der Ausrufung der „Islamischen Re
publik“ durch Ayatollah Khomeini verlor der 
Westen auf Jahrzehnte einen wichtigen Ver
bündeten und Öllieferanten in der Region. ❙7 
Da Khomeini seine schiitischen Anhänger zum 
Export seiner revolutionären Ideen aufrief, 
fürchtete nun die in Bagdad regierende, über
wiegend sunnitisch geprägte Baath-Partei unter 
Führung Saddam Husseins ein Überschwap

❙5  Vgl. u. a. Margret Johannsen, Der NahostKon
flikt, Wiesbaden 20092.
❙6  Vgl. Refugee Survey Quarterly, 28 (2009) 1–2, mit 
dem Schwerpunkt „UNRWA and the Palestinian Re
fugees 60 Years Later“.
❙7  Vgl. u. a. David Harris, The Crisis. The President, 
the Prophet and the Shah – 1979 and the Coming of 
Militant Islam, New York u. a. 2004; Mark Bowden, 
Guests of the Ayatollah. The First Battle in America’s 
War with Militant Islam, New York 2006.

http://unyearbook.un.org
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pen der Revolution auf irakisches Staatsgebiet. 
Denn als ehemaliges britisches Mandatsgebiet 
war der Irak ein künstliches Gebilde, dessen 
territorialer Zuschnitt ethnische und religiöse 
Gruppenzugehörigkeiten unberücksichtigt ließ 
und damit bis heute andauernde innerstaatliche 
Auseinandersetzungen und außenpolitische 
Grenzstreitigkeiten zur Folge hat.

Dieser dritte Spannungsherd eskalierte im 
September 1980, als Bagdad die – durch den 
politischen Umsturz ausgelöste – innenpo
litische Schwächeperiode Teherans zu ei
nem Angriffskrieg gegen den Iran nutzte. ❙8 
Ziel war eine schnelle Eroberung iranischen 
Staatsgebiets, um den umstrittenen, wirt
schaftlich, energiepolitisch und geostrate
gisch wichtigen Grenzverlauf entlang der 
Talweglinie im Schatt alArab gewaltsam zu 
revidieren. Stattdessen entwickelte sich ein 
acht Jahre andauernder Stellungskrieg, in 
dem beide Supermächte und ihre jeweiligen 
Verbündeten die kriegführenden Parteien 
mit Waffenlieferungen unterstützten und den 
Irak unter Saddam Hussein zu einem waffen
starrenden Staat machten. Während und nach 
diesem Krieg, der hunderttausende Todes
opfer forderte, musste sich in den 1980er Jah
ren vor allem der Iran mit einem Heer von 
Binnenvertriebenen und Flüchtlingen aus
einandersetzen, schließlich befand sich sein 
östlicher Nachbar zeitgleich in einem jahre
langen Abnutzungskrieg: Afghanistan.

Dieser vierte Spannungsherd, der seit Ende 
der 1970er Jahre gärende AfghanistanKon
flikt, entwickelte sich mit dem Einmarsch so
wjetischer Truppen im Dezember 1979 zu einer 
veritablen internationalen Krise und trug dazu 
bei, die Ära der Entspannung in einen „Zwei
ten Kalten Krieg“ münden zu lassen. ❙9 Hinter
grund war der Putsch der kommunistischen 
Demokratischen Volkspartei Afghanistans in 
Kabul im April 1978 und die anschließenden 
radikalen Reformen zur sozialistischen Umge

❙8  Zum IranIrakKrieg vgl. u. a. Nigel Ashton/ 
Bryan Gibson (Hrsg.), The Iran-Iraq War. New In
ternational Perspectives, New York 2013; Rob John
son, The Iran-Iraq War, Basingstoke 2011.
❙9  Zum Begriff des „Zweiten Kalten Kriegs“ vgl. 
Gottfried Niedhart, Der Ost-West-Konflikt. Kon
frontation im Kalten Krieg und Stufen der Dees
kalation, in: Archiv für Sozialgeschichte, 50 (2010), 
S. 557–594, hier: S. 588. Siehe auch Odd Arne Wes tad, 
The Global Cold War. Third World Interventions 
and the Making of our Times, Cambridge 2005.

staltung Afghanistans. Gegen den atheistischen 
Kurs der schwächelnden, in sich zerstrittenen 
Regierung mehrten sich Unruhen und Aufstän
de in der Bevölkerung, angeführt von oppositi
onellen „Muslimbruderschaften“. Als ein Sturz 
des Kabuler Regimes drohte, entschied sich der 
Kreml schließlich für die militärische Interven
tion, um die sozialistische Führung unter allen 
Umständen an der Macht zu halten. ❙10

Der anschließende Bürgerkrieg zwischen 
den von Moskau unterstützten afghanischen 
Regierungstruppen einerseits und den afgha
nischen Aufständischen andererseits führte 
zu einer wellenartig verlaufenden Massen
fluchtbewegung in die Nachbarstaaten – ne
ben dem Iran vor allem Pakistan. Waren Ende 
1979 bereits über 400 000 Afghanen nach Pa
kistan geflohen, stieg ihre Zahl bis 1988 auf 
mehr als drei Millionen an. ❙11

Pakistan als das Zielland Nummer eins 
für afghanische Flüchtlinge hatte selbst mit 
schwerwiegenden innen, außen und si
cherheitspolitischen Problemen zu kämpfen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende 
der britischen Kolonialherrschaft war Pakis
tan 1947 ohne Rücksicht auf ethnische und re
ligiöse Strukturen als unabhängiger Staat ge
gründet und 1956 zur Islamischen Republik 
erklärt worden. Der Bezug auf die Religion 
konnte jedoch weder die fehlende nationale 
Identität ersetzen noch die chronische Insta
bilität der politischen Verhältnisse oder sepa
ratistische Bestrebungen einzelner Landesteile 
eindämmen. Die Geschichte Pakistans ist da
her bis zum heutigen Tag von einem Wechsel 
zwischen demokratischen und diktatorischen 
Phasen geprägt. 1977 putschte General Mo
hammed Zia-ul-Haq in Islamabad und leite
te damit die dritte Militärdiktatur ein, die erst 
1988 durch eine weitere demokratische Periode 
abgelöst werden sollte. ❙12

❙10  Vgl. u. a. Bernhard Chiari, Kabul 1979: Militärische 
Intervention und das Scheitern der sowjetischen Dritte-
Welt-Politik in Afghanistan, in: Andreas Hilger (Hrsg.), 
Die So wjet union und die Dritte Welt. UdSSR, Staats
sozialismus und Antikolonialismus im Kalten Krieg 
1945–1991, München 2009, S. 259–280; David N. Gibbs, 
Die Hintergründe der sowjetischen Invasion in Afgha
nistan 1979, in: Bernd Greiner et al. (Hrsg.), Heiße Krie
ge im Kalten Krieg, Hamburg 2006, S. 291–314.
❙11  Vgl. UNHCR (Anm. 3).
❙12  Vgl. u. a. Ian Talbot, Pakistan. A New History, 
London 2012; Abdul Sattar, Pakistan’s Foreign Poli
cy 1947–2012, Oxford 2013.
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Außenpolitisch bestanden an der Westgren
ze Pakistans mit der „PaschtunenFrage“ eth
nische Konflikte mit Afghanistan. ❙13 Die 1893 
von London und Moskau ausgehandelte Du
randLinie verlief quer durch paschtunische 
Siedlungsgebiete und zwang etliche afghani
sche Familien und Stämme, fortan auf pakista
nischem Staatsgebiet zu leben – eine politische 
Konstellation, die langfristig schwerwiegen
de Folgen haben sollte. Afghanistan, Pakistan 
und die Region des Nahen und Mittleren Os
tens insgesamt befanden sich somit Ende der 
1970er Jahre in einem prekären Zustand poli
tischer, religiöser und ethnischer Instabilität. 

Normen und Diskurse

Ein Blick auf die internationalen Debatten 
um Flüchtlingspolitik in den 1980er Jahren 
und die darin erkennbaren Normen, Prinzi
pien und Argumentationslogiken führt zu ei
nem hochinteressanten, zweifachen Befund:

Erstens diskutierte die internationale Ge
meinschaft im Rahmen der UN-Generalver
sammlung wie auch der Gremien des Hohen 
Flüchtlingskommissars (UNHCR) eine Ini
tiative der Bundesregierung zur „Internatio
nalen Zusammenarbeit zur Vermeidung neu
er Flüchtlingsströme“. Der vom Auswärtigen 
Amt Ende 1980 eingebrachte Resolutionsent
wurf zielte darauf ab, von der bisherigen Poli
tik einer humanitären „Flüchtlingsbehandlung 
zu einer Politik der Flüchtlingsverhinderung 
überzugehen. (…) Das Flüchtlingsproblem 
muss daher an seiner Wurzel gepackt wer
den.“ ❙14 Mit anderen Worten: Zur Debatte stand 
die präventive Bekämpfung der Fluchtursachen 
im „Jahrhundert der Flüchtlinge“. ❙15 In den an
schließenden, jahrelangen Diskussionen fokus
sierten alle Beteiligten, gleichgültig, ob sie dem 
westlichen, östlichen oder blockfreien Lager 
angehörten, auf die Verknüpfung von Flücht
lings und Entwicklungspolitik und folg
ten den strukturellen Argumentationslinien 
des Nord-Süd-Konflikts. Der Diskurs um die 
Auseinandersetzungen zwischen den ökono

❙13  Vgl. u. a. Abubakar Siddique, The Pashtun Questi
on. The Unsolved Key to the Future of Afghanistan, 
London 2014.
❙14  Aufzeichnung des Auswärtigen Amts (AA) vom 
28. 7. 1980, Betr.: 30. VN-GV, hier: Präventive Flücht
lingspolitik, in: Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amts (PAAA), B 30 (ZA), Bd. 127885.
❙15  Ebd.

misch starken Industrieländern und den Ent
wicklungsländern, die – etwa im Rahmen der 
Bewegung der Blockfreien Staaten ❙16 – zuneh
mend an weltpolitischem Gewicht gewannen, 
hatte bereits seit Mitte der 1970er Jahre begon
nen, die bipolare Struktur des Kalten Kriegs 
schrittweise zu überlagern. ❙17 Und so wurde die 
Flüchtlingsfrage unter bewusster Ausklamme
rung humanitärer und menschenrechtlicher 
Fragestellungen zum gemeinsamen Weltord
nungsproblem erhoben, das für die Aufnahme
länder des Globalen Südens untragbare wirt
schaftliche, soziale und politische Belastungen 
mit sich bringe. Die damit einhergehenden De
stabilisierungstendenzen wiederum konterka
rierten die entwicklungspolitischen Ziele der 
Industriestaaten. Die von der UN-Generalver
sammlung im Dezember 1986 verabschiede
te Resolution ❙18 legte Grundregeln zwischen
staatlichen Handelns zur Vermeidung neuer 
Flüchtlingsströme fest, blieb in den Folgejah
ren allerdings weitestgehend ohne Wirkung. 

Zweitens wurde parallel dazu in den Gremi
en der NATO, der Organisation für Islamische 
Zusammenarbeit (OIC) und der internationa
len, sowjetischen und osteuropäischen Presse
berichterstattung die afghanische Flüchtlings
frage diskutiert. Die westlichen Verbündeten, 
aber auch die Mitgliedstaaten der OIC, die mit 
Ausnahme der Türkei alle der Bewegung der 
Blockfreien angehörten, teilten die gemeinsame 
Bedrohungswahrnehmung eines aggressiven 
sowjetischen Expansionsdrangs im Mittleren 
Osten. Diese Perzeption wurde mit dem me
dienwirksamen Bild der flüchtenden afghani
schen Bevölkerung verknüpft und Moskau zum 
gemeinsamen Feind stilisiert. Die so konstru
ierte Interessenidentität erzeugte das Bild des 
passiven afghanischen Flüchtlings als Opfer des 
sozialistischen Weltmachtanspruchs. ❙19 Insofern 
war es konsequent, wenn daraus geschlussfol

❙16  Vgl. Jürgen Dinkel, Die Bewegung Bündnisfrei
er Staaten. Genese, Organisation und Politik (1927–
1992), Berlin–München 2015.
❙17  Vgl. u. a. Gilbert Rist, The History of Develop
ment. From Western Origins to Global Faith, Lon
don 2008; David C. Engerman et al. (Hrsg.), Staging 
Growth: Modernization, Development, and the Glo
bal Cold War, Amherst 2003.
❙18  Vgl. Resolution A/RES/41/70 der UN-General
versammlung vom 3. 12. 1986, www.un.org/docu
ments/ga/res/ 41/a41r070.htm (17. 5. 2016).
❙19  Vgl. u. a. Schreiben der Organisation HELP an BM 
Genscher, 14. 9. 1982, in: PAAA, B 37, UA 34 (ZA), 
Bd. 136776; Fiona Terry, Condemned to Repeat? The 

http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r070.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r070.htm
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gert wurde, den Flüchtlingen unter antikom
munistischen Vorzeichen Unterstützung zu
kommen zu lassen.

Diskutiert wurden in diesem Zusammen
hang humanitäre Hilfsmaßnahmen für die pa
kistanischen Flüchtlingslager ebenso wie die 
politische und materielle Unterstützung der 
dort ansässigen Afghanen, die militärischen 
Widerstand gegen das Kabuler Regime und die 
sowjetischen Truppen leisteten. Die Argumen
te, mit denen für solche Maßnahmen gewor
ben wurde, unterschieden sich allerdings und 
folgten dem jeweiligen politischen Werteka
non der Protagonisten. So goss die OIC ihre 
Appelle in die Formel der islamischen Solida
rität und rief ihre Mitgliedstaaten im Namen 
des Islam zu humanitären Hilfsleistungen für 
die Flüchtlinge und zur finanziellen Unterstüt
zung eines „Heiligen Kriegs“ gegen den atheis
tischen Sozialismus auf. ❙20 Die NATOPartner 
ihrerseits banden dieselben Forderungen an 
den Begriff der Freiheit als gemeinsam zu ver
teidigende Norm der westlichen Wertegemein
schaft. In den öffentlichen und internen Debat
ten machte daher der Begriff der afghanischen 
freedom fighters Karriere, die mit ihrem religi
ös motivierten Kampf gegen Moskau auch ge
nuin westliche Werte verteidigten und deshalb 
unter den Vorzeichen des Kalten Kriegs huma
nitäre, politische und militärische Hilfe erhal
ten müssten. ❙21 Auf diese Weise entstand die aus 
heutiger Sicht paradox anmutende Konstruk
tion kongruenter oder zumindest komplemen
tärer Interessen zwischen westlicher Freiheit 
und islamistischem Befreiungskampf.

Unversehens hatte sich damit das Bild des 
zivilen afghanischen Flüchtlings als Opfer 
militärischer Auseinandersetzungen zu einer 
Stilisierung desselben als zentralem Akteur 
eines globalen Machtkampfs gewandelt. Die 
aktive Rolle der nach Pakistan geflohenen Af
ghanen dominierte auch die sowjetische und 

Paradox of Humanitarian Action, Ithaca–London 
2002, S. 75 ff. Grundlegend dazu vgl. Peter Gatrell, The 
Making of Modern Refugee, Oxford 2015.
❙20  Vgl. Aufzeichnung des britischen FCO, 29. 8. 1980, 
Betr.: Afghanistan, Opposition Groups, in: The Na
tional Archives, FCO 37/2216, S. 5. Vgl. auch Ellinor 
Schöne, Islamische Solidarität: Geschichte, Politik, 
Ideologie der Organisation der Islamischen Konfe
renz (OIC) 1969–1981, Berlin 1997, S. 201–204.
❙21  Vgl. z. B. Margaret Thatcher, House of Commons 
Speech (EastWest Relations), 28. 1. 1980, www.mar
garetthatcher.org/document/ 104298 (17. 5. 2016).

osteuropäische Propaganda – nicht zuletzt, 
da Moskau selbst Konfliktpartei dieses Bür
gerkriegs war. Humanitäre Hilfsmaßnahmen 
für die „angeblichen afghanischen Flüchtlin
ge“, bei denen es sich in Wahrheit um von der 
CIA gesteuerten „konterrevolutionären Ab
schaum“ handle, sah Moskau als Beleg für die 
westliche Einmischung in die inneren Angele
genheiten Afghanistans an. ❙22 Die Legitimität 
und Notwendigkeit humanitärer Hilfsmaß
nahmen wurden disqualifiziert und die Flucht 
per se als feindlicher Akt gegen das sozialisti
sche Regime gebrandmarkt. Auch die So wjet-
union folgte damit den diskursiven Pfadab
hängigkeiten des globalen Systemkonflikts.

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die 
internationalen Debatten um eine strukturel
le, präventive Bekämpfung der Fluchtursachen 
einerseits und diejenigen um den spezifischen 
Fall der afghanischen Flüchtlinge andererseits 
parallel von denselben Akteuren, jedoch ge
trennt geführt wurden und keinerlei diskursive 
Schnittmengen aufwiesen. Dies erscheint umso 
paradoxer, als der Nahe und Mittlere Osten bis 
heute zu den Regionen der Welt zählt, die die 
meisten Flüchtlinge hervorbringen.

Akteure, Interessen, Strategien

Zu den Akteuren des globalen Flüchtlings
regimes gehört an prominentester Stelle der 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründete 
UNHCR. Sein auf Basis der Genfer Flüchtlings
konvention ❙23 zunächst auf Europa beschränk
tes Mandat zum Schutz von Flüchtlingen erhielt 
mit dem Protokoll von 1967 weltweite Gültig
keit, sodass der UNHCR bis heute das orga
nisatorische Herzstück des Flüchtlingsregimes 
bildet. Neben seinem Auftrag zum rechtlichen 
und physischen Schutz von Flüchtlingen be
steht die Hauptfunktion des UNHCR in Assis-
tanceProgrammen, die von Maßnahmen un
mittelbarer humanitärer Nothilfe bis hin zur 
Suche nach dauerhaften Lösungen reichen. ❙24

❙22  TASS-Artikel „BRD-Regierung unterstützt die 
schmutzige Solidaritätskampagne mit den sogenann
ten ,afghanischen Flüchtlingen‘“, in: PAAA, B 37, UA 
34 (ZA), Bd. 136776.
❙23  Siehe dazu auch den Beitrag von Peter Gatrell in 
dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).
❙24  Zu Geschichte, Organisation und Funktionen des 
UNHCR vgl. Volker Türk, Das Flüchtlingshoch
kommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR), 
Berlin 1992.

http://www.margaretthatcher.org/document/104298
http://www.margaretthatcher.org/document/104298
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Diese Bandbreite zeigte sich auch in Pa
kistan, wo der UNHCR seit 1979 seine bis 
dahin größte Operation verwirklichte. ❙25 
Bemühungen um dauerhafte Lösungen er
wiesen sich hier allerdings als aussichtslos. 
Der Idealfall einer freiwilligen Rückkehr 
der Geflohenen schied aufgrund der anhal
tenden Kämpfe in Afghanistan aus. Auch 
die Neuansiedlung in einem asylgewähren
den Drittland konnte nur in begrenztem 
Maße umgesetzt werden angesichts der ein
geschränkten Aufnahmebereitschaft west
licher und anderer Staaten, die sich bereits 
mit der seit 1975 anhaltenden Fluchtbewe
gung der vietnamesischen „Boat  People“ 
überlastet sahen. ❙26 Eine dritte Strategie 
schließlich, die Integration in das Gastland, 
konnte in Pakistan nur eingeschränkt gelin
gen. Zwar gab es vielfach verwandtschaftli
che Beziehungen zwischen den Paschtunen 
dies- und jenseits der Grenze; gleichwohl 
überstieg die Summe von über drei Millio
nen Flüchtlingen die Integrationsfähigkeit 
der pakistanischen Bevölkerung, zumal et
liche Afghanen ihren Aufenthalt als zeitlich 
befristet begriffen und so schnell wie mög
lich in ihr Heimatland zurückkehren woll
ten. Um den Schutz der Flüchtlinge und ih
ren Lebensunterhalt zu sichern, fokussierte 
der UNHCR seine Bemühungen daher zu
nächst auf humanitäre Nothilfe und ab Mit
te der 1980er Jahre auf income generating 
projects, die im Sinne der „Hilfe zur Selbst
hilfe“ Beschäftigungsmöglichkeiten in den 
Flüchtlingslagern selbst aufbauen sollten. 
Letztere entwickelten sich so zu dauerhaf
ten Einrichtungen, den sogenannten Af
ghan Refugee Villages.

Eine zweite wichtige Akteursgruppe sind 
inter und transnational agierende humani
täre Hilfsorganisationen unterschiedlichs
ter Couleur. In Pakistan waren neben der 
Internationalen Rotkreuz und Rothalb
mond-Bewegung zahlreiche NGOs wie 
beispielsweise der British Council for Aid 

❙25  Vgl. zum Folgenden Rüdiger Schöch, UNHCR 
and the Afghan Refugees in the Early 1980s: Between 
Humanitarian Action and Cold War Politics, in: Re
fugee Survey Quarterly, 27 (2008) 1, S. 45–57, hier: 
S. 50 f.
❙26  Vgl. Julia Kleinschmidt, Die Aufnahme der ers
ten „boat people“ in die Bundesrepublik, 26. 11. 2013, 
www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland
archiv/ 170611/dieaufnahmedererstenboatpeop
leindiebundesrepublik (17. 5. 2016).

to Refugees, Médicins sans Frontières oder 
das Swedish Afghanistan Committee tätig. 
Auch in der Bundesrepublik entstanden et
liche Organisationen, die sich auf Hilfspro
gramme für die afghanischen Flüchtlinge 
in Pakistan spezialisierten und bei der Ein
werbung von Spendengeldern miteinander 
konkurrierten. Eine herausgehobene Rol
le nahm die von der Otto-Benecke-Stiftung 
(OBS) initiierte und durch Abgeordnete al
ler im Bundestag vertretenen Parteien sowie 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kir
chen 1981 gegründete Organisation „HELP. 
Hilfe zur Selbsthilfe e. V.“ ein. Sie übernahm 
die Aufgabe, durch öffentlichkeitswirksa
me Maßnahmen Spenden privater Geldge
ber sowie Mittel aus dem Bundeshaushalt 
zu akquirieren und mit diesen Geldern die 
Tätigkeit des Bonner Vereins für Afghani
sche Flüchtlingshilfe (VAF) zu unterstützen. 
Letzterer rekrutierte seine Mitglieder über
wiegend aus in Westdeutschland ansässigen 
Exilafghanen und war darüber hinaus durch 
Personalunion eng mit OBS und HELP ver
bunden. In den pakistanischen Flüchtlings
lagern wurde der VAF unter dem Namen 
Union Aid for Afghan Refugees tätig und 
erhielt erhebliche öffentliche Mittel für seine 
humanitären Hilfsprogramme.  ❙27

Damit ist bereits auf eine dritte einfluss
reiche Akteursgruppe verwiesen: die Geld
geber weltweiter Flüchtlingshilfe, insbeson
dere Geberstaaten und staatenverbünde wie 
die Europäische Gemeinschaft. Über ihre 
Eigenschaft als Spender hinaus treten die
se auch in ihrer Verbindung zum UNHCR 
(etwa als Mitglieder in dessen Exekutivko
mitee) und anderen Organisationen in Er
scheinung, aber auch über bilaterale Verträge 
mit den Herkunfts- und Aufnahmeländern. 
In globalpolitisch relevanten Kriegen wie in 
Afghanistan vergrößern einzelne Staaten als 
direkte oder indirekte Konfliktpartei zudem 
die ohnehin bereits komplexen Akteurs
konstellationen.

Für das Gastland Pakistan gestaltete sich 
die Einrichtung und Unterhaltung der Flücht
lingscamps, die überwiegend im 2500 Kilo
meter langen Grenzgebiet zu Afghanistan an
gesiedelt waren und deren Anzahl im Laufe 

❙27  Vgl. Gemeinsames Protokoll von VAF und HELP 
vom 26. 6. 1981, in: Archiv des VAF, Vorstandsproto
kolle.

http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/170611/die-aufnahme-der-ersten-boat-people-in-die-bundesrepublik
http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/170611/die-aufnahme-der-ersten-boat-people-in-die-bundesrepublik
http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/170611/die-aufnahme-der-ersten-boat-people-in-die-bundesrepublik
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der Jahre 300 überstieg, finanziell und infra
strukturell ausgesprochen schwierig. Hinzu 
kam, dass die oftmals nur schwer zugängliche 
Bergregion in die sogenannten Tribal Areas, 
die überwiegend von Paschtunen besiedelten, 
mit umfassenden Autonomierechten ausge
statteten Stammesgebiete, fiel und den Hand
lungsspielraum der Zentralgewalt in Islama
bad zum Teil empfindlich einschränkte. Die 
Regierung Zia sah sich deshalb gezwungen, 
ein Hilfeersuchen an den UNHCR zu rich
ten und um Unterstützung der internatio
nalen Gemeinschaft bei der Versorgung der 
Flüchtlinge zu bitten. 

Gleichwohl profitierte das Land außenpo
litisch vom Afghanistankonflikt, schließlich 
bildete Pakistan für den Westen seither den 
wichtigsten Ansprechpartner für eine Stabi
lisierung der Region und die Eindämmung 
der sowjetischen Expansion. So stockten die 
NATOMitgliedstaaten ihre Militär und 
Entwicklungshilfe an Islamabad substan
ziell auf und nahmen die von Zia gewünsch
ten Umschuldungsverhandlungen auf, um 
den pakistanischen Staatshaushalt zu entlas
ten. ❙28 Innerhalb kürzester Zeit war das Mili
tärregime Zia damit auf internationaler Büh
ne wieder salonfähig geworden.

Last but not least sind die Flüchtlinge selbst 
zu nennen, die durch ihre Migration die Ak
tivitäten des globalen Flüchtlingsregimes ins 
Rollen bringen. Dabei agieren sie keineswegs 
nur als namenlose, passive Empfänger huma
nitärer Hilfe, wie das afghanisch-pakistani
sche Beispiel besonders deutlich illustriert. 
Etliche Flüchtlinge organisierten sich in anti
sozia listischen, überwiegend radikalisla
misch ausgerichteten Gruppen, die in Pakistan 
als politische Exilparteien zugelassen wurden 
und in den dortigen Camps einen Rückzugs
ort für ihren bewaffneten Widerstand gegen 
das Kabuler Regime fanden. In diesem Sinne 
spielten die afghanischen Bürgerkriegsflücht
linge, von Peter Gatrell als „refugee warrior 
community“ ❙29 tituliert, nicht nur als Opfer 
von Zwangsmigration, sondern auch als genu
in politische Akteure eine wichtige Rolle im 
globalen Flüchtlingsregime. 

❙28  Vgl. Agnes Bresselau von Bressensdorf, Frieden 
durch Kommunikation. Das System Genscher und 
die Entspannungspolitik im Zweiten Kalten Krieg 
1979–1982/83, Berlin–Boston 2015, S. 158–162.
❙29  P. Gatrell (Anm. 19), S. 257.

Flüchtlingspolitische Praktiken
Flüchtlingslager sind bis heute die weltweit 
vorherrschende Form, in der Flüchtlinge of
fiziell untergebracht, humanitär versorgt und 
verwaltet werden. ❙30 In vielen Fällen wer
den die zunächst provisorisch angelegten 
Camps aufgrund anhaltender Fluchtursa
chen schrittweise verstetigt und haben über 
Jahre und Jahrzehnte Bestand. Die Flücht
lingslager weisen dabei spezifische institutio
nelle, organisatorische und soziale Merkmale 
auf. Einerseits sind sie formale Verwaltungs
einheiten auf einem territorial abgegrenz
ten Raum, zu dem der Zugang nur aufgrund 
bestimmter Mitgliedskategorien erlaubt ist. 
Andererseits ist die innere Struktur des La
gers organisatorisch und sozial hochgradig 
heterogen. Die verschiedenen humanitären 
und politischen Akteure, die im Lager arbei
ten, sind ihrerseits in die komplexen Orga
nisationsstrukturen ihrer Mutterorganisati
onen eingebunden und vertreten spezifische 
Interessen und Ziele. Insofern kann die poli
tische und soziale Ordnung des Flüchtlings
lagers mit der Soziologin Katharina Inhet
veen als polyhierarchische Konstellation im 
Spannungsfeld unterschiedlicher Akteurs
interessen und perspektiven bezeichnet 
 werden.

Was bedeutet dies für das Beispiel afgha
nischer Flüchtlingscamps in Pakistan? Die 
größte Herausforderung für den UNHCR 
bildete die Einrichtung beziehungsweise In
standhaltung der Camps sowie die logisti
sche Organisation von Transport und Vertei
lung der Hilfsgüter in den zum Teil schwer 
zugänglichen Lagern. Im Vordergrund stan
den dabei zunächst Programme der Nothilfe 
zum physischen Schutz der Ankommenden, 
ihre Versorgung mit Zelten, Medikamenten, 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Klei
dung sowie die Einrichtung sanitärer An
lagen; später wurden auch Programme zur 
beruflichen Ausbildung aufgelegt. Für ei
nen reibungslosen Ablauf war die enge Ko
operation mit den pakistanischen Behörden 
notwendig, ohne deren Genehmigung der 
UNHCR kaum Handlungsspielräume besaß. 
Zu diesen bürokratischen Hindernissen kam 
die zwingend erforderliche Koordination mit 
anderen Hilfsorganisationen, um Chaos und 
Doppelarbeit zu vermeiden. 

❙30  Vgl. zum Folgenden K. Inhetveen (Anm. 4), S. 15 f.
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Ein grundlegendes Problem, dem sich alle 
beteiligten Hilfsorganisationen ausgesetzt 
sahen, bildete die von Islamabad ausgege
bene Weisung, dass nur diejenigen Flücht
linge Anspruch auf Hilfsleistungen hatten, 
die sich unter einer der sieben in Peshawar 
ansässigen afghanischen Widerstandspar
teien registrieren ließen. ❙31 Nahrungsmittel, 
Medizin und andere lebensnotwendige Gü
ter konnte der einzelne Flüchtling also nur 
über die Mitgliedschaft in einer dieser (ra
dikal)islamischen Widerstandsgruppen be
ziehen. Die soziale Binnenorganisation der 
Lager war daher hochgradig politisiert und 
lief dem humanitären, auf politischer Neu
tralität basierenden Mandat des UNHCR, 
des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz und anderer Organisationen diame
tral zuwider. Die im Laufe der Jahre wach
sende Militarisierung der Flüchtlingscamps, 
die den Aufständischen als Rückzugsort 
zwischen ihren Angriffswellen gegen die so
wjetischen und afghanischen Regierungs
truppen, als Ausbildungs und Waffenlager 
dienten, verstärkte dieses Dilemma.

Allerdings blieben UNHCR und NGOs 
gleichermaßen auf die Spendenbereitschaft 
ihrer Geberstaaten angewiesen, die – da die 
So wjet union Kriegspartei war – überwie
gend aus dem westlichen Lager stammten 
und große Sympathien für die antisozialis
tischen Widerstandsbewegungen hegten. ❙32 
Und je länger die Programme liefen, umso 
größer wurde die Glaubwürdigkeitslücke für 
Hilfsorganisationen und Geberstaaten glei
chermaßen. Denn ein Ende der Programme 
hätte gleichermaßen das Eingeständnis be
deutet, in den vergangenen Jahren ihren aus
schließlich humanitären Auftrag verletzt zu 
haben. Auch deshalb wurden die Programme 
der westlichen Akteure fortgeführt – im vol
len Bewusstsein, damit eine (radikal-islami
sche) Bürgerkriegspartei zu unterstützen.

Fazit

Am Beispiel der afghanischen Fluchtbewe
gung nach Pakistan konnten grundlegende 
Diskurse, Akteure und Praktiken des glo
balen Flüchtlingsregimes herausgearbeitet 
werden. 

❙31  Vgl. R. Schöch (Anm. 25), S. 52.
❙32  Vgl. F. Terry (Anm. 19), S. 55–82.

Erstens zeigten die in den 1980er Jah
ren geführten Debatten der internationalen 
Gemeinschaft, dass die Frage unmittelba
rer humanitärer Soforthilfe für afghanische 
Flüchtlinge nahezu ausschließlich entlang 
der Argumentationslinien des Kalten Kriegs 
diskutiert wurde. Die zeitgleich verhandelte 
UN-Initiative der Bundesregierung zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme durch die 
Bekämpfung der Fluchtursachen – eine auch 
im aktuellen politischen Diskurs allgegen
wärtige Forderung – erhob die Flüchtlings
frage zum gemeinsamen Weltordnungspro
blem der Industrie und Entwicklungsländer. 
Eine diskursive Verbindung zur humanitä
ren und vor allem militärischen Unterstüt
zung der islamistischen Widerstandsgruppen 
in pakistanischen Flüchtlingslagern, die das 
Ziel der Bekämpfung von Zwangsmigration 
sichtbar konterkarierte, wurde indes nicht 
hergestellt. 

Zweitens konnte die komplexe, netzwerk
artige Akteurskonstellation des Flüchtlings
regimes skizziert werden, die durch gegen
seitige Abhängigkeits, Konkurrenz und 
Kooperationsverhältnisse sowie divergieren
de Interessen gekennzeichnet war. 

Drittens verdeutlicht die Praxis flüchtlings
bezogenen Handelns in den Afghan Refugee 
Villages eindrücklich das humanitäre und po
litische Dilemma vieler Hilfsorganisationen 
und staatlicher Akteure bei der Ausübung ih
res Mandats in bewaffneten Konflikten. 

Die Struktur der internationalen Beziehun
gen hat sich seit dem Ende des Kalten Kriegs 
gewandelt. Gleichwohl steht die internatio
nale Flüchtlingspolitik heute vor ähnlichen 
Problemstellungen. Eine intensive Ausein
andersetzung mit den Diskursen, Akteuren 
und Praktiken des globalen Flüchtlingsre
gimes, das sich im Nahen und Mittleren Os
ten seit den späten 1970er Jahren heraus
bildete, ist angesichts der aktuellen, durch 
Bürgerkrieg und Terrorismus ausgelösten 
Fluchtbewegung nach Europa deshalb drin
gender denn je.
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Susanne Lachenicht

 10–17 Religion und Flucht im spätmittelalterlichen  
und frühneuzeitlichen Europa 
In der Regel versuchten spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Staaten ei
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Durch Androhung oder Anwendung von offener Gewalt bedingte räumliche 
Bewegungen sind kein Spezifikum der Neuzeit. Einen Höhepunkt erreichte das 
Gewaltmigrationsgeschehen im 20. Jahrhundert; heute ist es vor allem der Globale 
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Peter Gatrell

 25–32 65 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention
Das Abkommen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1951 über die Rechtsstel
lung der Flüchtlinge bildet bis heute die Grundlage des internationalen Rechts 
zum Schutz für Flüchtlinge. Angesichts aktueller Entwicklungen lohnt ein Blick 
auf die Geschichte der Konvention.
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 32–39 Das globale Flüchtlingsregime im Nahen  
und Mittleren Osten in den 1970er und 1980er Jahren
In den 1970er und 1980er Jahren etablierte sich im Nahen und Mittleren Osten 
ein globales Flüchtlingsregime, vor allem im Kontext des Afghanistankriegs. Die 
Strukturen und Prozesse, Diskurse und Konzepte, Akteure und Praktiken des 
Regimes prägen die internationale Flüchtlingspolitik bis heute.
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 40–46 Die deutsche Vertreibungserinnerung in der Flüchtlingsdebatte
Vergleiche mit „Flucht und Vertreibung“ der Deutschen sind ein neues Phänomen 
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